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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

11 032 Gemeinschaftlich mit der EU
finanzierte Förderungen von Arbeits-

und Qualifizierungsmaßnahmen
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 253 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

119 15 253 Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen
(EU-Anteil). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erstattungen an die EU für abgelaufene Förderphasen aus Rückflüssen
der Zuwendungsempfänger dürfen bis zur Höhe der Einnahmen von die-
sen abgesetzt werden.

80 437,01 — 80 437,01
— — —

80 437,01 — 80 437,01

119 16 253 Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen
(Landesanteil). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 709,85 — 7 709,85
— — —

7 709,85 — 7 709,85

Übrige Einnahmen

272 00 253 Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förder-
phase 2014 - 2020). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Vermerke bei Titelgruppe 70

74 339 172,39 227 390 951,89 301 730 124,28
119 000 000,00 198 558 900,29 317 558 900,29

-44 660 827,61 28 832 051,60 -15 828 776,01
Vermerke: aus Titel 686 70 15 828 776,01

272 20 253 Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förder-
phase 2021 - 2027). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Vermerke bei Titelgruppe 80.

— 29 269 173,40 29 269 173,40
82 000 000,00 3 428 024,01 85 428 024,01

-82 000 000,00 25 841 149,39 -56 158 850,61
Vermerke: aus Titel 686 80 56 158 850,61

Gesamteinnahmen Kapitel 11 032. . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 427 319,25 256 660 125,29 331 087 444,54
201 000 000,00 201 986 924,30 402 986 924,30

-126 572 680,75 54 673 200,99 -71 899 479,76

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 71 899 479,76

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 70
Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen
Sozialfonds der Förderphase 2014 - 2020 (EU-Anteil)

1. Siehe Titel 272 00 (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Die bei Titelgruppen 70 und 80 veranschlagten Ausgaben und Ver-

pflichtungsermächtigungen können für alle Titel der Titelgruppen 70
und 80 in Anspruch genommen werden.

4. Ausgaben der Titelgruppe können bis zur Summe des Haushaltsan-
satzes vor Eingang der EU-Mittel bei Titel 272 00 geleistet werden,
wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am
Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste bei
Titel 272 00 zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.

5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

103 171 223,99 — 103 171 223,99
119 000 000,00 — 119 000 000,00

-15 828 776,01 — -15 828 776,01

429 70 253 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 003 114,42 — 2 003 114,42
— — —

2 003 114,42 — 2 003 114,42
Vermerke: aus Titel 686 70 2 003 114,42
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547 70 253 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 1 138 086,02 — 1 138 086,02
— — —

1 138 086,02 — 1 138 086,02
Vermerke: aus Titel 686 70 1 138 086,02

633 70 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für
laufende Zwecke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 632 173,03 — 7 632 173,03
— — —

7 632 173,03 — 7 632 173,03
Vermerke: aus Titel 686 70 7 632 173,03

686 70 253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . 92 397 850,52 — 92 397 850,52
119 000 000,00 — 119 000 000,00

-26 602 149,48 — -26 602 149,48
Vermerke: an Titel 272 00 15 828 776,01

an Titel 429 70 2 003 114,42
an Titel 547 70 1 138 086,02
an Titel 633 70 7 632 173,03

-26 602 149,48

Titelgruppe 71
Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzie-
rung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäi-
schen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förder-
phase 2014 - 2020 (Landesanteil)

1. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz können die bei Titel-

gruppen 71 und 81 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen für alle Titel der Titelgruppen 71 und 81 in Anspruch
genommen werden.

3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung
bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

6 226 900,00 — 6 226 900,00
6 226 900,00 — 6 226 900,00

— — —

429 71 253 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 618,26 — 67 618,26
— — —

67 618,26 — 67 618,26
Vermerke: aus Titel 686 71 67 618,26

547 71 253 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 631 296,98 — 631 296,98
— — —

631 296,98 — 631 296,98
Vermerke: aus Titel 686 71 631 296,98

633 71 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für
laufende Zwecke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

282 684,79 — 282 684,79
— — —

282 684,79 — 282 684,79
Vermerke: aus Titel 686 71 282 684,79

686 71 253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . 5 245 299,97 — 5 245 299,97
6 226 900,00 — 6 226 900,00

-981 600,03 — -981 600,03
Vermerke: an Titel 429 71 67 618,26

an Titel 547 71 631 296,98
an Titel 633 71 282 684,79

-981 600,03
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Titelgruppe 80
Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen
Sozialfonds der Förderphase 2021 - 2027 (EU-Anteil)

1. Siehe Titel 272 20 (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Die bei Titelgruppen 70 und 80 veranschlagten Ausgaben und Ver-

pflichtungsermächtigungen können für alle Titel der Titelgruppen 70
und 80 in Anspruch genommen werden.

4. Ausgaben der Titelgruppe können bis zur Summe des Haushaltsan-
satzes vor Eingang der EU-Mittel bei Titel 272 20 geleistet werden,
wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am
Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste bei
Titel 272 20 zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.

5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

25 841 149,39 — 25 841 149,39
82 000 000,00 — 82 000 000,00

-56 158 850,61 — -56 158 850,61

429 80 253 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 856,83 — 277 856,83
— — —

277 856,83 — 277 856,83
Vermerke: aus Titel 686 80 277 856,83

547 80 253 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 28 874,96 — 28 874,96
— — —

28 874,96 — 28 874,96
Vermerke: aus Titel 686 80 28 874,96

633 80 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für
laufende Zwecke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 607 424,60 — 6 607 424,60
— — —

6 607 424,60 — 6 607 424,60
Vermerke: aus Titel 686 80 6 607 424,60

686 80 253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . 18 926 993,00 — 18 926 993,00
82 000 000,00 — 82 000 000,00

-63 073 007,00 — -63 073 007,00
Vermerke: an Titel 272 20 56 158 850,61

an Titel 429 80 277 856,83
an Titel 547 80 28 874,96
an Titel 633 80 6 607 424,60

-63 073 007,00

Titelgruppe 81
Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzie-
rung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäi-
schen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förder-
phase 2021 - 2027 (Landesanteil)

1. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz können die bei Titel-

gruppen 71 und 81 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen für alle Titel der Titelgruppen 71 und 81 in Anspruch
genommen werden.

3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung
bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

23 000 000,00 — 23 000 000,00
23 000 000,00 — 23 000 000,00

— — —

429 81 253 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 785,27 — 416 785,27
— — —

416 785,27 — 416 785,27
Vermerke: aus Titel 686 81 416 785,27

547 81 253 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 43 312,43 — 43 312,43
— — —

43 312,43 — 43 312,43
Vermerke: aus Titel 686 81 43 312,43

633 81 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für
laufende Zwecke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

383 344,27 — 383 344,27
— — —

383 344,27 — 383 344,27
Vermerke: aus Titel 686 81 383 344,27
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686 81 253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . 22 156 558,03 — 22 156 558,03
23 000 000,00 — 23 000 000,00

-843 441,97 — -843 441,97
Vermerke: an Titel 429 81 416 785,27

an Titel 547 81 43 312,43
an Titel 633 81 383 344,27

-843 441,97

Gesamtausgaben Kapitel 11 032. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 239 273,38 — 158 239 273,38
230 226 900,00 — 230 226 900,00

-71 987 626,62 — -71 987 626,62

Mehrausgaben —
Minderausgaben 71 987 626,62
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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